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I. Allgemeines 

Der Gesetzentwurf wurde am 8. Oktober 1975 
beim Deutschen Bundestag eingebracht und von die-
sem in der 192. Sitzung am 15. Oktober 1975 nach 
Aussprache an den Haushaltsausschuß federführend, 
dem Innenausschuß, dem Finanzausschuß, dem Aus-
schuß für Wirtschaft, dem Ausschuß für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, dem Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung, dem Verteidigungsausschuß, 
dem Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau sowie dem Ausschuß für Bildung und 
Wissenschaft mitberatend überwiesen. Der Ausschuß 
für Jugend, Familie und Gesundheit und der Aus-
schuß für Verkehr haben sich gutachtlich geäußert. 

Der Haushaltsausschuß hat die Beratung des Ge-
setzentwurfs in seiner Sitzung am 23. Oktober 1975 
abgeschlossen und dabei auch die Stellungnahme 
der mitberatend und gutachtlich beteiligten Aus-
schüsse in seine Überlegungen einbezogen. Vorher 
hatte die Mehrzahl der mitberatenden Ausschüsse 
Anhörungen von Fachverbänden durchgeführt. 

Die Bundesregierung beabsichtigt, durch den Ge-
setzentwurf die Defizite der öffentlichen Haushalte 

in Bund, Länder und Gemeinden abzubauen. So 
wurden eine Reihe von einschneidenden Ausgaben-
kürzungen in nahezu allen Bereichen, eine Erhö-
hung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung so-
wie der Abbau von Steuervergünstigungen vorge-
sehen. Die Maßnahmen, die zu Ausgabenkürzungen 
führen sollen, sind in 44 Artikeln des Gesetzentwurfs 
genannt. 

Die Koalitionsfraktionen haben im wesentlichen 
den Regierungsentwurf mit einigen Änderungswün-
schen der mitberatenden Ausschüsse gebilligt; die 
Opposition hat ebenfalls einer großen Anzahl von 
Vorschlägen des Regierungsentwurfs trotz einzel-
ner Bedenken zugestimmt, die Gesamtvorlage jedoch 
wegen der Nichtberücksichtigung ihrer Abände-
rungsvorschläge auf den Gebieten der Kriegsopfer-
versorgung und der Landwirtschaft sowie wegen 
ihrer prinzipiellen Bedenken gegen die Erhöhung 
des Arbeitslosenversicherungsbeitrages abgelehnt. 

Der Teil III dieses Berichts enthält die finanziel-
len Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf Grund 
der Beschlüsse des Haushaltsausschusses. 

Dadurch werden die Haushalte der Gebietskör-
perschaften entlastet in Höhe von 

1976  1977 	1978 	 1979 

— in Millionen DM — 

Bund 	  

Länder und Gemeinden 	  

5 941,4 

820,5 

8 653,7 	9 614,0 

1 721,0 	2 139,5 

10 636,7 

2 560,1 

insgesamt 	  6 761,9 10 374,7 	11 753,5 13 196,8 
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Die abweichenden Stellungnahmen der Opposition 
zu den Bestimmungen im einzelnen sind im beson-
deren Teil (II.) dargestellt. Ebenso, inwieweit die 
Beschlüsse der mitberatenden Ausschüsse bzw. die 
Vorschläge des Bundesrates übernommen wurden. 

Soweit der Ausschuß den Gesetzentwurf unverän-
dert gebilligt hat, wird auf seine Begründung (Druck-
sache 7/4127) verwiesen. 

II. Besonderer Teil 

Artikel 1 — Bundesbesoldungsgesetz — 

Zu § 1 Nr. 3 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen 
Vomhundersätze berücksichtigen nach Auffassung 
des Haushaltsausschusses nicht die Verhältnisse, 
die  sich aus den für bestimmte Funktionsgruppen 
im Verordnungswege zugelassenen höheren Ober-
grenzen für die Stellenanteile der Besoldungsgrup-
pen A 7 bis A 9 bzw. A 11 bis A 13 ergeben haben. 
Die Vomhundertsätze erfassen außerdem nicht die 
Lehrkräfte an Gymnasien und berufsbildenden Schu-
len, obwohl diese bisher an der Bewährungsförde

-

rung teilnehmen. 

Der Haushaltsausschuß ging, indem er sich für 
einen Vomhundertsatz von 65 v. H. erster Beför-
derungsämter von der Gesamtzahl aller Planstellen 
entschied, über den Vorschlag des Bundesrates, der 
sich für 50 v. H. ausgesprochen hatte und dem die 
Bundesregierung zugestimmt hatte, hinaus. Mit der 
Erhöhung sollen Härten vermieden werden. Der 
Haushaltsausschuß folgte insoweit einem Vorschlag 
des Innenausschusses. 

Mit der Änderung wird erreicht, daß die Begren-
zung einheitlich für alle bisher von der Bewährungs-
beförderung erfaßten Beamten gilt. 

Zu § 1 Nr. 5 

Buchstabe a 

Die Änderung des § 40 Abs. 2 Nr. 3 verdeutlicht 
die erforderliche Abgrenzung gegenüber Unter-
haltsverpflichtungen, die nicht im Zusammenhang 
mit der früheren Ehe stehen. 

Die Änderung des § 40 Abs. 2 Nr. 4 sichert die 
aus Gründen der Gleichbehandlung erforderliche 
Einbeziehung der geschiedenen Beamten, Richter 
und Soldaten sowie der Beamten, Richter und Sol-
daten, deren Ehe aufgehoben und für nichtig erklärt 
worden ist, in die Spezialregelung der Nummer 4. 

Der Haushaltsausschuß folgte hier Vorschlägen 
des Bundesrates, denen die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Buchstabe d 

Die Änderung des § 40 Abs. 2 Nr. 4 stellt sicher, 
daß Ehegatten, von denen nur einer teilzeitbeschäf-
tigt ist, insgesamt den vollen Unterschiedsbetrag 
zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags er- 

halten. Damit erübrigt sich ein Wahlrecht für Ehe-
gatten, da es einen erheblichen Verwaltungsaufwand 
verursachen würde. Es berücksichtigt außerdem die 
sogenannten Zählkinder und stellt redaktionell klar, 
daß Absatz 6 nur die Gewährung der Unterschieds-
beträge für Kinder regelt. 

Die Änderung des § 40 Abs. 7 erfolgt, weil die 
Konkurrenzregelung für den Ortszuschlag auch ein-
greifen muß, wenn der Arbeitnehmer des anderen 
Anspruchsberechtigten das Besoldungsrecht oder die 
Regelung über den Ortszuschlag oder Sozialzuschlag 
bei der Bezahlung seiner Beschäftigten anwendet. 

Die Änderungen unter Ziffer 5 beruhen auf Vor-
schlägen des Bundesrates, denen die Bundesregie-
rung zugestimmt hat. 

Zu § 1 Nr. 6 a 

Die Änderung des § 62 beruht auf einem Vorschlag 
des Bundesrates, dem die Bundesregierung im Hin-
blick auf die vorgesehene Ausgleichszulage zuge-
stimmt und bei dem der Innenausschuß eine Formu-
lierungsergänzung vorgenommen hat. 

Mit dem Anwärterverheiratetenzuschlag sollen 
ebenso wie mit dem Ehegattenanteil des Ortszu-
schlages die höheren Lebenshaltungskosten abge-
golten werden, die eine bestehende Ehe oder Unter-
haltsverpflichtung mit sich bringt. Der Wegfall des 
Ehegattenanteils im Ortszuschlag in den Fällen, in 
denen nach Scheidung oder Aufhebung einer Ehe 
keine Unterhaltsverpflichtung verbleibt, erfordert 
deshalb eine entsprechende Änderung der Vorschrif-
ten über den Anwärterverheiratetenzuschlag. 

Desgleichen ist die Auslauffrist für den Anwärter-
verheiratetenzuschlag der verkürzten Auslauffrist 
für die Stufen des Ortszuschlages angepaßt worden. 

Zu § 1 Nr. 7 

Die Änderung des § 76 Abs. 2 Nr. 2 ist lediglich re-
daktioneller Art. 

Zu § 1 Nr. 8 

Die Änderungen des § 77 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 
sind redaktioneller Art. 

Sie beruhen auf Vorschlägen des Innenausschusses. 

Zu § 1 Nr. 8 a 

Die kinderbezogenen Anteile des Ortszuschlages 
sind seit langem in allen Tarifklassen gleich hoch. 
Lediglich der Verheiratetenbestandteil (Abstand von 
Stufe 1 zu Stufe 2) weist bis heute unterschiedliche 
Beträge auf: 

Tarifklasse 1 a — 106,47 DM 
Tarifklasse 1 b — 105,30 DM 
Tarifklasse 1 c — 90,60 DM 
Tarifklasse 2 — 92,37 DM 
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Es wird nunmehr eine Harmonisierung des Verhei-
ratetenbestandteils des Ortszuschlages auf 90 DM 
vorgenommen. 

Zu § 2 

Die Einfügung des Absatzes 2 erfolgt zum Zwecke 
der Besitzstandswahrung unter Rücksichtnahme dar-
auf, daß 85 v. H. der Betroffenen Frauen sind. Außer-
dem soll dem Umstand Rechnung getragen werden, 
daß es sich hier um die Kriegsgeneration handelt. 

Der Haushaltsausschuß folgte insoweit einem Be-
schluß des Innenausschusses. 

Zu § 2 a  

Die Vorschrift, die auf einen Vorschlag des Bun-
desrates zurückgeht, dem die Bundesregierung zu-
gestimmt hat, soll sicherstellen, daß der Abbau 
etwaiger Überhänge an Planstellen für das erste Be-
förderungsamt bei allen Dienststellen nach dem glei-
chen Grundsatz vorgenommen wird. 

Zwangsläufig auftretende Härten sollen gemindert 
werden. 

Zu § 3 

Es handelt sich um eine teilweise Anpassung an 
die Regelung im Zweiten BesVNG. 

Der Haushaltsausschuß übernahm damit einen 
Änderungsvorschlag des Bundesrates, dem die Bun-
desregierung zugestimmt hat. Darüber hinaus hat er 
durch Anfügung des Schlußsatzes sichergestellt, daß 
die Regelung über die Ausgleichszulage auch bei 
Wegfall des Ausgleichsbetrages nach § 156 Abs. 2 
des Bundesbeamtengesetzes oder § 47 Abs. 2 des 
Soldatenversorgungsgesetzes sowie bei Wegfall des 
Anwärterverheiratetenzuschlages anzuwenden ist. 

Zu § 4 

Die Änderung dient der Abgrenzung der festzu-
schreibenden Zulagen. 

Es handelt sich um einen Vorschlag des Bundes-
rates, dem die Bundesregierung zugestimmt hat. 

Zu § 5 (neu) 

Der Bundesrat hat die Einfügung eines neuen § 5 
mit folgendem Wortlaut vorgeschlagen: 

„§ 5 
Die Geltung des 3. Unterabschnitts „Vorschriften 

für Professoren an Hochschulen und Hochschul-
dozenten" im 2. Abschnitt des Bundesbesoldungs-
gesetzes einschließlich der Anlagen II und IV Nr. 3, 
jedoch mit Ausnahme der Nummern 4 bis 6 der Vor-
bemerkungen zu der Bundesbesoldungsordnung C 
(s. Anlage II), wird ausgesetzt." 

Zur Begründung wird ausgeführt, die Änderung 
bezwecke, daß die im 2. BesVNG vorgesehene Neu-
regelung der Hochschullehrerbesoldung auch dann  

nicht in Kraft tritt, wenn das Hochschulrahmengesetz 
in Kraft getreten ist. 

Die Bundesregierung sprach sich im Haushaltsaus-
schuß gegen die Aufnahme dieses Vorschlages aus, 
weil — wie ausgeführt wurde — Artikel 74 a GG in 
den Ländern Geltung haben und eine einheitliche 
Regelung geschaffen werden solle. 

Ein Antrag der Mitglieder der CDU/CSU im Haus-
haltsausschuß, den Vorschlag des Bundesrates zu be-
schließen, wurde mit Stimmenmehrheit abgelehnt. 

Zu Artikel 3 — Bundesbeamtengesetz — 

Zu § 1 

Die Änderung im Vorspann ist redaktioneller 
Art. 

Zu § 1 Nr. 1 

Die Änderung des § 42 Abs. 3 erfolgt, weil die 
beabsichtigte Heraufsetzung der Pensionierungs-
grenze ohne Vorliegen einer Dienstunfähigkeit auf 
63 Jahre für schwerbehinderte Beamte zu einer 
Schlechterstellung gegenüber den schwerbehinder-
ten Angestellten und Arbeitern führen würde. 

Die Änderung beruht auf einem Vorschlag des 
Bundesrates, dem die Bundesregierung zugestimmt 
hat und auf einem Vorschlag des Innenausschusses, 
wobei der Haushaltsausschuß sich die Formulierung 
des Innenausschusses zu eigen gemacht hat. 

Zu § 1 Nr. 1 a  

Der Haushaltsausschuß folgt hier einem Vor-
schlag des Innenausschusses (bezüglich der Begrün-
dung vergleiche die Ausführungen unter Ziffer 1). 

Zu § 1 Nr. 2 

Die Beschränkung der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge auf die Sätze des § 108 Abs. 1 BBG und der 
damit verbundene Ausschluß des § 108 Abs. 2 BBG 
sind sachlich nicht begründet. Sie können, da nur 
wenige Anwendungsfälle denkbar sind, auch keine 
nennenswerte Haushaltsersparnis bringen. Es han-
delt sich hier um einen Vorschlag des Bundesrates, 
dem die Bundesregierung zugestimmt hat. 

Zu § 1 Nr. 4 

Waisenbezüge nach dem Bundesbeamtengesetz und 
dem Soldatenversorgungsgesetz werden an über 
18 Jahre alte Waisen unter den Voraussetzungen 
des § 2 Abs. 2 bis 4 des Bundeskindergeldgesetzes 
gewährt (§ 164 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbeamten-
gesetzes, § 59 Abs. 2 Satz 1 des Soldatenversor-
gungsgesetzes). Damit die nur auf den Familien-
lastenausgleich bezogene Einführung der Einkom-
mensgrenze nicht ohne weiteres auf die Regelungen 
über die Waisenbezüge durchschlägt, bedarf es 
einer redaktionellen Änderung der genannten ver-
sorgungsrechtlichen Vorschriften. 
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Zu § 2 

Der angeführte Absatz 2 stellt eine Übergangs-
regelung für Beamte dar, die bis zum Inkrafttreten 
der Neufassung des § 109 BBG befördert worden 
sind. 

Der Haushaltsausschuß übernimmt hier einen Vor-
schlag des Innenausschusses. 

Zu Artikel 5 — Versorgungsrechtliche Vorschriften 
für den Bereich der Länder  — 

In  Absatz 1 wird ein Vorschlag des Bundesrates 
übernommen, dem die Bundesregierung zugestimmt 
hat. Es handelt sich um eine Übergangsregelung für 
aktive Beamte, die bis zum Inkrafttreten der Neu-
fassung des § 109 BBG befördert worden sind. 

In Absatz 2 wird ebenfalls ein Vorschlag des Bun-
desrates übernommen. Die Herabsetzung des 
Höchstbetrages von 12 000 DM auf 8 000 DM (also 
um ein Drittel) entspricht einer Herabsetzung des 
Siebeneinhalbfachen auf das Fünffache (ebenfalls 
um ein Drittel). 

Zu Artikel 6 — Deutsches Richtergesetz — 

Die  Änderung ist redaktioneller Art und geht auf 
einen Vorschlag des Innenausschusses zurück. 

Zu Artikel 7 — Bundespolizeibeamtengesetz — 

Zu § 1 

Die Änderung im Vorspann ist redaktioneller 
Art. 

Zu § 1 Nr. 1 

Vgl. die Begründung zu Artikel 5 Abs. 2. 

Zu § 2 

Die Neufassung folgt aus einer Änderung des 
Artikels 10 § 3. 

Zu Artikel 8 — Gesetz über die Bundesanstalt für 
Flugsicherung — 

Zu § 1 

Vgl. die Begründung zu Artikel 5 Abs. 2. 

Zu Artikel 9 — Soldatengesetz — 

Zu § 1 a  

§ 44 Abs. 6 Satz 4 erster Halbsatz des Soldaten-
gesetzes sieht vor, daß jedem Berufssoldaten spä-
testens ein Jahr vor seinem Ausscheiden die  Ab-

sicht der Zurruhesetzung schriftlich mitgeteilt wer-
den muß (sog. Ankündigung der Zurruhesetzung). 
Zugunsten derjenigen Soldaten, die eine solche An-
kündigung der Zurruhesetzung vor dem 11. Septem-
ber 1975 erhalten haben, gilt § 45 Abs. 2 des Sol-
datengesetzes in der vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung fort, wenn das Ver-
bleiben im Dienst über den angekündigten Zeit-
punkt hinaus zu einer unzumutbaren Härte führen 
würde. 

Zu § 2 

Die Änderung folgt aus der Einfügung des § 1 a. 

Zu Artikel 10 — Soldatenversorgungsgesetz — 

Zu § 1 

Im Vorspann liegt lediglich eine redaktionelle 
Änderung vor. 

Zu § 1 Nr. 2 Buchstabe b 

Die Ausbildung, die zu einem mittleren Bildungs-
abschluß oder einem entsprechenden berufsquali-
fizierenden Abschluß geführt hat, wird entweder 
ausschließlich im Rahmen der militärischen Ausbil-
dung oder einer teilweisen militärischen Ausbildung 
plus einer ergänzenden vorgezogenen Berufsförde-
rung nach dem Soldatenversorgungsgesetz gewährt. 
Durch die Änderung soll sichergestellt werden, daß 
beide Fälle gleichermaßen zu einer Minderung des 
Anspruchs auf Berufsförderung im Soldatenversor-
gungsgesetz von höchstens 6 Monaten führen. Die 
jetzt vorgeschlagene Formulierung ist zur Klar-
stellung dieser Regelung notwendig. 

Der Haushaltsausschuß hat hier einen Vorschlag 
des Verteidigungsausschusses, dem sich der Innen-
ausschuß angeschlossen hat, aufgenommen. 

Zu § 1 Nr. 3 

Die Kürzung des Anspruchs auf Berufsförderung 
soll in diesen Fällen dann eintreten, wenn das Stu-
dium beendet und die Abschlußprüfung bestanden 
ist. In der derzeitigen Fassung kommt dies nicht 
ausreichend klar zum Ausdruck, da eine „abge-
schlossene Ausbildung" nicht notwendigerweise 
auch die bestandene Abschlußprüfung einschließt. 
Ausbildung und Prüfung sind zwei verschiedene 
Tatbestände, wie sich unter anderem aus der Fas-
sung des § 19 BBG ergibt. Die vorgeschlagene Ände-
rung dient der Klarstellung. 

Der Haushaltsausschuß folgt hier wiederum einem 
Änderungsvorschlag des Verteidigungsausschusses, 
dessen Annahme der Innenausschuß empfohlen hat. 

Zu § 1 Nr. 7 

Durch die Änderung soll der bisher für diesen 
Personenkreis (SaZ 12) für den Zeitraum von drei 
Jahren bestehende Anspruch auf Übergangsgebühr- 
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nisse auf zwei Jahre, für die noch Anspruch auf 
Berufsförderung besteht, herabgesetzt werden. Im 
Gegensatz zum Anspruch auf Fachausbildung, der 
nach § 5 Abs. 5 nur bis zu einer bestimmten Höchst-
dauer (je nach Bedarf) zusteht, ist der Anspruch auf 
Übergangsgebührnisse nach § 11 Abs. 2 für be-
stimmte Zeiträume festgelegt. Dementsprechend 
muß die Herabsetzung auch auf einen bestimmten 
Zeitraum angestellt werden. Der zweite Satz, der 
auf § 4 Abs. 2 verweist, erübrigt sich, da ein vor-
zeitiger Abbruch der Ausbildung ohnehin nicht zu 
der vorgesehenen Kürzung führt, weil die Vorschrift 
nur dann gilt, wenn die Abschlußprüfung bestanden 
ist. 

Zu § 1 Nr. 9a  und 9 b 

Durch das Siebente Gesetz zur Änderung beamten-
rechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften 
(dienstrechtlicher Teil des Familienlastenausgleichs) 
ist die Gewährung eines Unterschiedsbetrages (§ 47 
Abs. 1 SVG) neben den Übergangsgebührnissen in 
Höhe des Unterschiedes zwischen dem Ortszuschlag 
Stufe 2 und der sich jeweils nach der Kindergeld-
berechtigung ergebenden höheren Stufe eingeführt 
worden. Nach der derzeitigen Fassung der §§ 13 a 
und 13 b SVG bleibt dieser Unterschiedsbetrag un-
berücksichtigt. Das führt bei Anwendung dieser 
Vorschrift zu Mehrkosten dadurch, daß im Fall des 
§ 13 a SVG der nach Beendigung eines ersten Dienst-
verhältnisses gezahlte Unterschiedsbetrag nicht an-
gerechnet werden kann und doppelt gewährt wird 
und im Fall des § 13 b SVG der Unterschiedsbetrag 
trotz der im übrigen eintretenden Kürzung des 
Versorgungsbezugs in voller Höhe gezahlt werden 
muß. Diese ungerechtfertigte Besserstellung bei dem 
Unterschiedsbetrag soll durch die Änderungen be-
seitigt und die Lücken in den beiden Vorschriften 
geschlossen werden. 

In § 13 a SVG werden außerdem die Worte „ge-
zahlt worden sind" durch die Worte „zugestanden 
haben" ersetzt. Hierdurch soll sichergestellt wer-
den, daß bei Soldaten auf Zeit, die aus einem zwei-
ten Dienstverhältnis ausscheiden und Versorgung 
erhalten, die aus dem ersten Dienstverhältnis „vor 
der Ruhensregelung" zugestandenen Versorgungs-
bezüge angerechnet werden. Die derzeitige Fassung 
„gezahlt worden sind" läßt nur die Anrechnung der 
durch die Ruhensregelung gekürzten Bezüge zu und 
führt daher zu einer ungerechtfertigten Begünsti-
gung des Soldaten (rückwirkende Aufhebung der 
Ruhensregelung) und zu einer Mehrbelastung des 
Haushalts. Durch die Änderung, die in einem dies-
bezüglichen Verwaltungsstreitverfahren auch vom 
OVG für die Länder Niedersachsen und Schleswig-
Holstein in Lüneburg durch Urteil vom 26. Novem-
ber 1974 angeregt worden ist, wird diese unbe-
friedigende Regelung beseitigt. 

Der Haushaltsausschuß übernimmt hier einen 
Vorschlag des Verteidigungsausschusses, dessen 
Annahme der Innenausschuß empfohlen hat. 

Zu § 1 Nr. 12 

Vgl. die Begründung zu Artikel 5 Abs. 2.  

Zu § 1 Nr. 15 

Die Streichung ist die Folge der Streichung des 
§ 40 Abs. 3 Satz 3 Bundesbesoldungsgesetz (in der 
alten Fassung § 13 Abs. 3 Satz 3 Bundesbesoldungs-
gesetz, wie zur Zeit noch im SVG zitiert) durch Arti-
kel 1 § 1 Nr. 5 Buchstabe b. 

Der Haushaltsausschuß folgt hier einem Vorschlag 
des Verteidigungsausschusses. 

Zu § 1 Nr. 16 

Vgl. Begründung zu Artikel 3 § 1 Nr. 4. 

Zu § 2 

Es ist notwendig, die Gewährung bzw. Weiterge-
währung von Berufsförderungsmaßnahmen in allen 
Fällen, in denen bis zum Inkrafttreten des Haus-
haltsstrukturgesetzes ein Anspruch nach geltendem 
Recht bereits entstanden und das Bewilligungsver-
fahren eingeleitet bzw. durch Verwaltungsakt kon-
kretisiert worden ist, sicherzustellen. Durch die der-
zeitige Fassung im Entwurf des Gesetzes wird nur 
ein Teil der Betroffenen (die mit einer nach den 
Laufbahnvorschriften geforderten wissenschaftlichen 
Vorbildung in die Bundeswehr Eingetretenen) von 
diesen Einsparungsmaßnahmen ausgenommen; die 
vorgeschlagene Änderung stellt sicher, daß alle ver-
gleichbaren Fälle in die Übergangsvorschrift einbe-
zogen werden. 

Es handelt sich um einen Vorschlag des Verteidi-
gungsausschusses. 

Zu § 3 

Auch bei der Herabsetzung des Anspruchs auf 
Übergangsgebührnisse im Zusammenhang mit der 
Kürzung des Anspruchs auf Berufsförderung ist es 
notwendig, die bereits durch Bescheid für einen be-
stimmten Zeitraum bewilligten Übergangsgebühr-
nisse für den Bewilligungszeitraum weiterzuzahlen. 
Hierzu ist die vorgeschlagene Ergänzung des § 3 
notwendig. 

Es handelt sich um einen Vorschlag des Verteidi-
gungsausschusses, dem der Haushaltsausschuß ge-
folgt ist. 

Zu § 4 a 

§ 18 SVG der zur Zeit geltenden Fassung bewirkt, 
daß ein Soldat im Ruhestand die Versorgungsbezüge 
aus seiner zuletzt innegehabten Besoldungsgruppe 
nur dann erhält, wenn er die Dienstbezüge minde-
stens ein Jahr erhalten hat. Diese Vorschrift ist für 
die in der Zeit vom 1. Januar 1966 bis zum 31. De-
zember 1975 in den Ruhestand getretenen oder tre-
tenden Soldaten suspendiert. In dem Entwurf eines 
Haushaltsstrukturgesetzes ist vorgesehen, die Vor-
schrift des § 18 SVG dahin gehend zu verschärfen, 
daß der Soldat die Dienstbezüge seiner letzten Be-
soldungsgruppe nicht nur ein Jahr, sondern zwei 
Jahre erhalten haben muß. 
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Durch die vorgeschlagene Übergangsvorschrift 
soll erreicht werden, daß einem Berufssoldat, der bei 
seiner letzten Beförderung darauf vertrauen konnte, 
nach einjähriger Bezugszeit der Dienstbezüge aus 
diesem Dienstgrad entsprechende Versorgungsbe-
züge zu erhalten, diese Anwartschaft erhalten bleibt. 

Zu § 4 b 

Die Änderung ist eine Folge der Einfügung des 
§ 1 a in Artikel 9 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 12 — Wehrsoldgesetz — 

Zu § 1 

Im Vorspann handelt es sich um eine redaktionel-
le Änderung. 

Zu Artikel 13 — Finanzänderungsgesetz 1967 — 

Es  liegt lediglich eine redaktionelle Änderung vor. 

Zu Artikel 16 — Bundesreisekostengesetz — 

Zu Nummer 2 

Hier liegt eine redaktionelle Änderung vor. 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, das ge-
samte Reisekostenrecht mit dem Ziele ernsthafter 
Einsparungen zu überprüfen. Die Bundesregierung 
hat dieser Bitte zugestimmt, jedoch zum Ausdruck 
gebracht, daß die erforderliche Prüfung im Interesse 
der Rechtseinheit gemeinsam mit den Ländern vor-
genommen werden müsse und im Rahmen des lau-
fenden Gesetzgebungsprogramms nicht mehr recht-
zeitig abgeschlossen werden könne. Das Bundes-
reisekostengesetz werde gegebenenfalls durch be-
sonderes Gesetz erneut geändert. 

Der Haushaltsausschuß befürwortet die Absicht 
der Bundesregierung, bittet aber um zeitliche Be-
schleunigung. 

Zu Artikel 16 a 

Unterschiedliche Vergütungs- und Versorgungs-
systeme einiger Einrichtungen der mittelbaren 
Staatsverwaltung für ihre Bediensteten schaffen un-
erwünschte Anreize für andere öffentliche Haushalte 
und belasten sie zum Teil mit Zuschuß- und Garan-
tiepflichten. Die Regelungen sind nicht immer mit 
der Forderung nach einem gleichmäßigen gerechten 
Einkommenssystem in der gesamten öffentlichen 
Verwaltung zu vereinbaren und haben wiederholt 
zu Diskussionen geführt, die dem Ansehen des Staa-
tes und der Verwaltung in der Öffentlichkeit ab-
träglich waren. 

Durch Bindung der Maßnahmen an die Zustim-
mung staatlicher Stellen soll daher im Interesse des 
Gemeinwohls solchen Entwicklungen entgegenge-
wirkt werden, die den Rahmen der sonst im öffent- 

lichen Dienst praktizierten und verantwortbaren 
Vergütungs- und Versorgungspolitik verlassen. 

Die Regelungen entsprechen den Grundgedanken 
des Haushaltsrechts (vgl. § 40, 105 der Bundeshaus-
haltsordnung). Für die Gemeinden gelten sie zum 
Teil bereits von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung als rechtmäßig bestätigt. 

Die einigen Körperschaften eingeräumte Perso-
nalhoheit bleibt bestehen. Der Gesetzgeber hat es, 
vorbehaltlich von Artikel 28 GG, ohnehin in der 
Hand, Aufgabenbereiche und Selbständigkeit der 
mittelbaren Staatsverwaltung zu bestimmen. Im Be-
reich der Vereinigung der kommunalen Arbeitge-
berverbände, der Bundesbahn und der Bundespost 
bedarf es keiner besonderen Regelung mehr. 

Der Haushaltsausschuß folgt hier einem Vorschlag 
des Bundesrates. 

Entschließung zu den Artikeln 1 bis 16 

Der Bundesrat erwartet, daß die Bundesregierung 
gemeinsam mit den anderen öffentlichen Arbeitge-
bern dem Haushaltsstrukturgesetz entsprechende 
Sparmaßnahmen auch im Tarifbereich durchsetzt. 
Die Bundesregierung hat hierzu ihre Zustimmung 
schon in ihrer Erklärung vom 12. September 1975 
(Bulletin 1975 S. 1096) zum Ausdruck gebracht, daß 
sie ein abgestimmtes Verhalten mit Ländern und 
Gemeinden anstrebt. 

Der Haushaltsausschuß hat dem Vorhaben zuge-
stimmt. 

Zu den. Artikeln 1 bis 16 a 

Von seiten der CDU/CSU wurde der Antrag ge-
stellt, die Bundesregierung aufzufordern, im enge-
ren politischen Bereich mit für sie spürbaren Ein-
schränkungen voranzugehen. Dazu sollten insbeson-
dere folgende Positionen auf den Stand von 1969 
zurückgeführt werden: 

1. Die Zahl der Parlamentarischen Staatssekretäre 
und Staatsminister solle von heute 20 auf wieder 
7 reduziert werden, was eine Einsparung von 
2 Millionen DM zur Folge hätte. 

2. Die Stellenzahl in den politischen Leitungsbüros 
in den Bundesministerien und im Bundespresse-
amt sollte von heute 1 270 auf 1 058 reduziert 
werden. Dies würde Einsparungen in Höhe von 
10 Millionen DM zur Folge haben. 

3. Die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit der Regierung 
von heute 144 Millionen DM sollten auf den 
Stand von 1969 — dies seien 100 Millionen DM 
— reduziert werden. Dies hätte etwa Einsparun-
gen in Höhe von 56 Millionen DM insgesamt zur 
Folge. 

Der Antrag habe zum Ziel, daß die Sparmaßnah-
men nicht nur eine Vielzahl von Kleinverdienern be-
trifft, sondern daß sich auch die Bundesregierung 
selbst in die Sparmaßnahmen mit einbezieht. 

Der Antrag wurde mit der Mehrheit der Koali-
tionsfraktionen abgelehnt. Die Ablehnung wurde 
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damit begründet, daß es sich hier um Fragen han-
dele, die nicht im Rahmen des Haushaltsstrukturge-
setzes, sondern im Rahmen der Haushaltsberatungen 
behandelt werden sollten. Im Haushaltsstrukturge-
setz seien Eingriffe in gesetzlich festgelegte Leistun-
gen zu regeln. 

Zu Artikel 17 — Reichsversicherungsordnung, An-
gestelltenversicherungsgesetz, 
Reichsknappschaftsgesetz, Gesetz 
über die Krankenversicherung der 
Landwirte — 

Zu § 1 Nr. 1 

Der Haushaltsausschuß folgt hier der Regierungs-
vorlage. 

Zu § 1 Nr. 2 bis 4 und § 4 Nr. 2 

Angesichts der Finanzlage der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ist es unumgänglich, daß die öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften in der gesetzlichen 
Krankenversicherung stärker als bisher voraus-
schauend die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung 
überprüfen und feststellen. Die dazu erforderliche 
Aufstellung eines Haushaltsplans, der in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein muß, ist wie bei 
allen anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
eine unverzichtbare Voraussetzung für eine ausge-
wogene und stabilitätsorientierte Haushaltsführung 
entsprechend allgemeinen haushaltsrechtlichen 
Grundsätzen. Im Rahmen dieses Gesetzgebungsver-
fahrens muß davon abgesehen werden, eine Vielzahl 
von Einzelregelungen vorzuschlagen. Es kann viel-
mehr auf die bewährten Haushaltsvorschriften für 
die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse in der Kran-
kenversicherung Bezug genommen werden. Eine 
endgültige Regelung des Haushaltsrechts in detail-
lierter Form für die gesamte Sozialversicherung ist 
in dem Entwurf eines Sozialgesetzbuchs — Gemein-
same Vorschriften für die Sozialversicherung — vor-
gesehen, das die Bundesregierung dem Deutschen 
Bundestag zur Beratung vorgelegt hat. 

Zu § 1 Nr. 5 und 7 und §§ 2, 3 und 5 

Siehe Erläuterungen zu Artikel 42 b) Nr. 1. 

Zu § 1 Nr. 6 

Waisenbezüge nach dem Bundesbeamtengesetz 
und dem Soldatenversorgungsgesetz werden an über 
18 Jahre alte Waisen unter den Voraussetzungen 
des § 2 Abs. 2 bis 4 des Bundeskindergeldgesetzes 
gewährt (§ 164 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbeamten-
gesetzes, § 59 Abs. 2 Satz 1 des Soldatenversor-
gungsgesetzes). Damit die nur auf den Familien-
lastenausgleich bezogene Einführung der Einkom-
mensgrenze nicht ohne weiteres auf die Regelungen 
über die Waisenbezüge durchschlägt, bedarf es einer 
redaktionellen Änderung der genannten versor-
gungsrechtlichen Vorschriften. 

Zu Artikel 18 

Zu § 1 Nr. 1 Buchstabe b 

Es wird darauf hingewiesen, daß nach Artikel 44 
§ 2 diese Regelungen erst ab 1. Oktober 1976 gelten. 

Zu § 1 Nr. 1 Buchstabe b Nr. 3 

Zur Prüfung der eigenen Studienbefähigung und 
-neigung ist eine Zeit von zwei Semestern ausrei-
chend, so daß es vertretbar erscheint, bei einem 
Abbruch der Ausbildung oder Wechsel der Fach-
richtung nach dieser Zeit nur noch mit Darlehen zu 
fördern. Der Haushaltsausschuß folgt damit einem 
Vorschlag des Bundesrates, dem die Bundesregie-
rung zugestimmt hat. 

Zu Nummer 3 a 

Es handelt sich um eine notwendige Klarstellung, 
die von seiten des Bundesrates angeregt worden ist 
und der die Bundesregierung zugestimmt hat. 

Zu Nummer 7 a 

Es soll eine Verdeutlichung bei den Leistungsan-
forderungen für Empfänger von Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erreicht 
werden. 

Der Haushaltsausschuß folgt hiermit einem Vor-
schlag des Ausschusses für Bildung und Wissen-
schaft. 

Zu § 3 

Im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft war 
von den der CDU/CSU angehörenden Mitgliedern 
beantragt worden, die Bundesregierung solle den 
Bericht nach § 35 BAföG auch 1975 vorlegen, damit 
die soziale und wirtschaftliche Lage der Studieren-
den und Schüler offengelegt werde. Die Mehrheit 
hatte diesem Antrag nicht zugestimmt. 

Der Antrag wurde von den der CDU/CSU angehö-
renden Mitgliedern im Haushaltsausschuß wieder 
aufgenommen, jedoch auch hier mit den Stimmen der 
Mehrheit abgelehnt. 

Zu Artikel 19 — Graduiertenförderungsgesetz — 

Zu Nummer 1 

Von einigen der CDU/CSU angehörenden Mitglie-
dern im Haushaltsausschuß wurde ein bereits von 
den Mitgliedern der Opposition im Ausschuß für 
Bildung und Wissenschaft gestellter und abgelehn-
ter Antrag wieder aufgenommen, in dem vorge-
schlagen wurde, es bei der Graduiertenförderung 
über Zuschüsse zu belassen. Die Graduiertenförde-
rung über Darlehen berge die Gefahr einer Minde-
rung der Wissenschaftsförderung dadurch, daß nicht 
mehr in hinreichendem Maße qualifizierter Nach-
wuchs für die Hochschullehrerlaufbahn durch die 
Graduiertenförderung gewonnen werden könne. 
Darüber hinaus sei die für den einzelnen Nach- 
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wuchswissenschaftler entstehende finanzielle Bela-
stung nicht zumutbar, zumal meistens eine Vorbela-
stung durch BAföG-Darlehen gegeben sein werde. 

Der Antrag wird von der überwiegenden Mehr-
heit abgelehnt. 

Zu Nummer 2 Buchstabe b 

Die in der Regierungsvorlage enthaltene Vor-
schrift, wonach ein Teilerlaß des Darlehens möglich 
ist, wird mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
gestrichen. 

Artikel 20 

Zu § 1 Nr. 1 Buchstabe b 

Die Vorschrift in Absatz 2 besagt, daß nur die 
im Gesetz geregelten Praktika in die Förderung 
einzubeziehen sind. In die Regelung sollen nur die 
Vor- und Zwischenpraktika aufgenommen werden, 
die durch berufsordnende Vorschriften des Gesetz-
gebers, einer zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
ermächtigten staatlichen Stelle oder einer zustän-
digen Stelle im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 
geregelt werden. 

Die Einführung der Worte „oder der staatlichen 
Erlaubnis zur Ausübung" dient der Klarstellung, 
daß alle Nachpraktika - gleich unter welcher Be-
zeichnung sie ausgeübt werden — von der Förde-
rung ausgeschlossen sind. 

Die in Absatz 3 erfolgte Verlängerung der Frist 
von zwei Wochen auf drei Wochen trägt dem Um-
stand Rechnung, daß die Zwischenzeit zwischen 
Abschluß des Unterrichts und Ablegung der Prüfung 
in zahlreichen Fällen länger als zwei Wochen be-
trägt. Es ist den Teilnehmern nicht zuzumuten, in 
dieser Zwischenzeit eine Beschäftigung aufzuneh-
men, sie soll vielmehr zur Vorbereitung auf die 
Prüfung benutzt werden. 

Zu § 1 Nr. 5 

Durch die Streichung von § 42 Abs. 1 Satz 2 und 
die Einfügung eines Absatzes 2 a wird erreicht, daß 
auch bei einer Verkürzung der beruflichen Tätig-
keit später Förderungsmöglichkeiten möglich sind. 
Da es sich hierbei um eine weitere Inanspruchnahme 
von Förderungsleistungen handelt, kann die Ver-
kürzung geringer ausfallen. 

Zu § 1 Nr. 5a 

Durch die Neufassung von § 43 Abs. 2 soll eine 
ungerechtfertigte Verlagerung von Kosten der be-
ruflichen Bildung von der Wirtschaft auf die Bun

-

desanstalt für Arbeit ausgeschlossen werden. 

Der erste Halbsatz enthält den Grundsatz, daß 
eine Förderung dann ausgeschlossen ist, wenn die 
Teilnahme des einzelnen Antragstellers an einer 
Maßnahme mehr im Interesse seines Betriebes als 
in seinem eigenen Interesse liegt. Ein überwiegendes 
Interesse des Betriebes an der Teilnahme des An- 

tragstellers ist vor allem dann anzunehmen, wenn 
der Antragsteller vom Betrieb „geschickt" wird oder 
die Maßnahme vom Betrieb getragen oder von an-
deren für den Betrieb durchgeführt wird. 

Im übrigen soll auch in Zukunft bei Vorliegen 
eines besonderen arbeitsmarktpolitischen Interesses 
eine Förderung möglich sein. 

Die Änderungen erfolgten auf Antrag der Frak-
tionen der SPD und der FDP. 

Kosten: Einsparungen von rd. 5 Millionen DM. 

Zu § 1 Nr. 6 Buchstabe a 

Der vom Bundesrat zu § 44 Abs. 2 Nr. 2 vorge-
nommenen Auslegung, daß Arbeitsplätze auch durch 
Strukturwandel bedroht werden können, hat die 
Bundesregierung zugestimmt. 

Ein Antrag der Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion 
in Nummer 2 das Wort „unmittelbar" zu streichen, 
wurde abgelehnt. Ziel dieses Antrags war, auch 
diejenigen Arbeitnehmer in den Genuß des höheren 
Unterhaltsgeldes kommen zu lassen, die in einem 
vom Konkurs bedrohten Unternehmen arbeiten. Die-
ses Ziel wird aber nach Auffassung der Koalition 
bereits durch den Regierungsentwurf abgedeckt. 
Eine unmittelbar drohende Arbeitslosigkeit könne 
auch schon angenommen werden, wenn seitens eines 
Arbeitgebers eine Anzeige nach § 8 AFG erfolgt sei. 

Zu § 1 Nr. 6 Buchstabe b 

Zu § 44 Abs. 2 a ist der Ausschuß der Auffassung, 
daß die Festsetzung des Unterhaltsgeldsatzes für 
die Fälle des Absatzes 2 auf 80 v. H. die Motiva-
tion der hier in Frage kommenden Arbeitnehmer-
gruppen nicht beeinträchtigt. Über die Frage, in 
welchem Umfang die Festsetzung des Unterhalts-
geldes für die übrigen Fälle die Bildungsbereitschaft 
der betroffenen Arbeitnehmer beeinträchtigt, konnte 
keine Übereinstimmung erzielt werden. Auch die 
Schätzungen der Sachverständigen in der Anhörung 
vor dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
gingen in dieser Frage weit auseinander. 

Zu § 1 Nr. 7 

Die Änderung des in § 45 eingefügten Satzes soll 
schon im Gesetz verbindlich regeln, daß von der 
Erstattung geringfügiger Kosten abzusehen ist. 

Zu § 1 Nr. 8 

Die Änderung in § 46 will vermeiden, daß die im 
Regierungsentwurf vorgesehene Darlehnsförderung 
sich als Hemmnis für eine Teilnahme an einer be-
ruflichen Bildungsmaßnahme auswirkt. Daher ist 
für Nichtbeitragszahler, die aus dringenden Grün-
den eine Arbeit aufnehmen müssen, jedoch ohne 
Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme voraussicht-
lich keinen Arbeitsplatz finden, die Zahlung von 
Zuschüssen an Stelle von Darlehen vorgesehen. In 
diese Lage können Frauen durch den Tod ihres 
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Ehemannes oder durch Scheidung geraten, ferner 
Selbständige und mithelfende Familienangehörige 
von Selbständigen, die infolge der wirtschaftlichen 
Entwicklung ihre selbständige bzw. mithelfende 
Tätigkeit aufgeben müssen. Andererseits erschien es 
nicht erforderlich, Personen, bei denen eine Not-
wendigkeit zur Arbeitsaufnahme nicht vorliegt, wäh-
rend der Teilnahme an der Maßnahme Unterhalts-
geld zu gewähren. Da ihr Unterhalt wie bisher 
gesichert ist, kann die Förderung sich bei ihnen auf 
die Erstattung der Nebenkosten nach § 45 beschrän-
ken. Der Ausschuß geht davon aus, daß bei der 
Beurteilung der Notwendigkeit der Arbeitsaufnahme 
nicht nach Geschlechtern differenziert werden darf. 

Da den Nichtbeitragszahlern Leistungen nur im 
Hinblick auf die vorgesehene spätere beitragspflich-
tige Beschäftigung gewährt werden können, mußte 
eine Rückzahlungspflicht für den Fall vorgesehen 
werden, daß später eine solche Beschäftigung nicht 
ausgeübt wird. 

Die Ergänzung des Absatzes 1 dient der Gleich-
behandlung der Beitragszahler. 

Kosten: Einsparung in Höhe von maximal 5 Mil-
lionen DM. 

Zu § 1 Nr. 9 

Die Streichung des § 46 a ist die Folge der Än-
derung des § 46 und daher rein redaktionell. 

Zu § 1 Nr. 13 a 

Die Änderung von § 56 Abs. 3 Nr. 3 und die Ein-
fügung einer neuen Nummer 3 a sind Folgeänderun-
gen der Neufassung des § 58 Abs. 1. 

Zu § 1 Nr. 14 

Durch die Neufassung des § 58 Abs. 1 soll klar-
gestellt werden, welche der im Gesetzentwurf vor-
gesehenen Änderungen im Bereich der Förderung 
der beruflichen Bildung für den Bereich der beruf-
lichen Rehabilitation gelten sollen. Die besondere 
Regelung zu § 40 soll zum Ausdruck bringen, daß 
bei Erlaß der Anordnung — wie schon nach gelten-
dem Recht — besondere Freibeträge festzusetzen 
sind. 

Zu § 1 Nr. 15 

Der Ausschuß hat den Wegfall des Kurzarbeiter-
geldes für gesetzliche Feiertage (§ 65 Abs. 3 in der 
Fassung des Regierungsentwurfs) zugunsten konti-
nuierlich arbeitender Betriebe eingeschränkt. Dabei 
handelt es sich um Betriebe, in denen das Verbot 
der Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und 
Feiertagen nach § 105 c Abs. 1 Nr. 4 der Gewerbe-
ordnung oder nach einer Rechtsverordnung aufgrund 
von § 105 d der Gewerbeordnung an Sonn- und 
Feiertagen in der Zeit von 0.00 bis 24.00 Uhr nicht 
gilt. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens soll auf den 
1. Dezember 1975 vorgezogen werden. 

Zu § 1 Nr. 16 

Der Ausschuß hat Absatz 3 Satz 2 in der Fassung 
des Regierungsentwurfs, der das Verfahren bei der 
Gewährung von Kurzarbeitergeld an die Änderung 
des § 111 Abs. 2 anpaßt, ergänzt. Dadurch soll 
klargestellt werden, daß für die Errechnung der Lei-
stung die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte über 
die Lohnsteuerklasse, den Familienstand sowie etwa 
vorhandene Kinder in den jeweiligen Abrechnungs-
zeiträumen für das Kurzarbeitergeld maßgeblich 
sind. 

Zu § 1 Nr. 19 

Der Ausschuß hat die Antrags- und Ausschluß

-

fristen für die Förderung der ganzjährigen Beschäf-
tigung in der Bauwirtschaft vereinheitlicht. Danach 
soll künftig der 30. Juni der einheitliche Termin für 
die Anträge auf Mehrkostenzuschuß, Wintergeld und 
Schlechtwettergeld sein. Die Vereinheitlichung ent-
lastet die Betriebe der Bauwirtschaft und führt zu 
einer Einsparung von Verwaltungskosten. 

Zu § 1 Nr. 21 

Die Fraktion der CDU/CSU lehnt die Streichung 
des Absatzes 3 deshalb ab, weil dadurch nach ihrer 
Auffassung negative Auswirkungen auf die allge-
meine Beschäftigungssituation in der Bauwirtschaft 
zu erwarten seien. Die Koalitionsfraktionen teilen 
diese Befürchtung nicht. Der CDU/CSU-Antrag ist 
mit Mehrheit abgelehnt worden. 

Zu § 1 Nr. 22 

a) zu Absatz 1 

Die Vergünstigung des § 103 Abs. 1 Satz 2 erster 
Halbsatz, nach der auch noch Teilzeitbeschäftigun-
gen von 20 Stunden und mehr als üblich gelten, be-
trifft allein die Dauer der Arbeitszeit. Lage und Ver-
teilung der Arbeitszeit müssen den üblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes entspre-
chen. Die vom Ausschuß vorgeschlagene Änderung 
hat nur klarstellende Bedeutung; sie entspricht je-
doch einem Bedürfnis der Praxis. 

Die Vorschrift des neu angefügten Satzes 3 
schließt Ehegatten, die ihre Arbeitsbereitschaft nicht 
nur hinsichtlich der Dauer, sondern auch hinsicht-
lich der Lage und Verteilung der Arbeitszeit ein-
schränken, vom Leistungsbezug aus, wenn der Ehe-
gatte lediglich einen Haushalt ohne aufsichtsbedürf-
tige Kinder oder pflegebedürftige Personen zu be-
treuen hat. In diesem Fall kann von dem Arbeitneh-
mer erwartet werden, daß er die Betreuung des 
Haushalts auf die auf dem Arbeitsmarkt übliche Ar-
beitszeit abstimmt. Dabei geht der Ausschuß davon 
aus, daß bei der Arbeitsvermittlung die persön-
lichen Verhältnisse des Arbeitslosen berücksichtigt 
werden, so daß Schwierigkeiten für den betroffenen 
Arbeitnehmer weitgehend vermieden werden. 

b) zu Absatz 1 a 

Der Ausschuß ist mit Mehrheit der Auffassung, 
daß der im Arbeitsförderungsgesetz nur allgemein 
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formulierte Begriff der Zumutbarkeit näher um-
schrieben werden muß. Dabei ist sich der Ausschuß 
bewußt, daß eine abschließende Regelung im Gesetz 
nicht möglich ist; da die Entscheidung über die Zu-
mutbarkeit nur unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles getroffen werden kann. Aus-
legungsschwierigkeiten sollten jedoch dadurch ge-
mildert werden, daß die wichtigsten Gesichtspunkte, 
die bei der Entscheidung über die Zumutbarkeit zu 
berücksichtigen sind, im Gesetz hervorgehoben wer-
den. 

Der Ausschuß hat beschlossen, in Satz 1 des Regie-
rungsentwurfs die Worte „des .Arbeitslosen" einzu-
fügen. Die Änderung soll klarstellen, daß bei der 
Prüfung der Zumutbarkeit die Interessen der Ge-
samtheit der Beitragszahler und die Interessen des 
Arbeitslosen gegeneinander abzuwägen sind. Die 
Worte „nicht unangemessen" im Satz 2 Nr. 2 konn-
ten deshalb entfallen. Im übrigen hat der Ausschuß 
die Regelung des Satzes 2 des Regierungsentwurfs 
unverändert übernommen. Dabei geht er davon aus, 
das Satz 2 — auch nach seiner sprachlichen Fassung 
— keine abschließende Regelung der Zumutbarkeit 
in den genannten Fällen treffen will. Die Vorschrift 
legt lediglich fest, daß die Zumutbarkeit allein we-
gen des Vorliegens eines dieser Umstände nicht ver-
neint werden kann. 

Nummer 1 stellt klar, daß es in der Arbeitslosen-
versicherung grundsätzlich keinen Berufsschutz gibt. 
Beispielsweise muß ein Techniker eine Facharbeiter-
tätigkeit oder ein praktischer Betriebswirt eine Tä-
tigkeit als kaufmännischer Gehilfe übernehmen, 
wenn ihm nach Lage und Entwicklung des Arbeits-
marktes innerhalb angemessener Zeit keine seiner 
bisherigen Tätigkeit entsprechende Stelle vermittelt 
werden kann. Dies kann schon deshalb erwartet 
werden, weil er nicht gehindert ist, sich weiter um 
eine seiner bisherigen beruflichen Tätigkeit entspre-
chende Stelle zu bemühen. 

Nummer 2 bedeutet, daß dem Arbeitslosen auch 
ein längerer Weg zur Arbeitsstelle zugemutet wird. 
Auch hier ist jedoch unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob dem Ar-
beitslosen der erhöhte zeitliche oder finanzielle Auf-
wand, unter Umständen auch ein Umzug zuzumu-
ten ist. 

Nummer 3 stellt klar, daß grundsätzlich auch die 
Übernahme von Beschäftigungen zu Arbeitsbedin-
gungen zumutbar ist, die ungünstiger sind als die 
der bisherigen Beschäftigung. Der Arbeitnehmer 
braucht jedoch nur solche Verschlechterungen ge-
genüber seiner bisherigen Beschäftigung hinzuneh-
men, die sich nach Lage und Entwicklung des Ar-
beitsmarktes nicht vermeiden lassen. Ein Tariflohn 
ist beispielsweise nicht in jedem Fall für den Ar-
beitslosen zumutbar, vielmehr kommt es auf die 
Umstände des Einzelfalles an. Der Ausschuß ist der 
Auffassung, daß die Regelung der Nummer 3 nicht 
dazu führen darf, daß Arbeitgeber sich von über-
tariflich bezahlten Arbeitnehmern trennen, um dann 
arbeitslose Arbeitnehmer zum Tariflohn einzustel-
len. 

Ein Abänderungsantrag der CDU/CSU-Fraktion zu 
Absatz 1 a zielte im wesentlichen darauf ab, Num-  

mer 3 des Änderungsantrags von SPD und FDP ent-
behrlich zu machen. Nach Auffassung der Opposi-
tion sollte die Zumutbarkeit des angebotenen Ar-
beitsplatzes weniger am Tariflohn als am betriebs-
üblichen Lohn ausgerichtet sein. Nur dadurch könne 
eine „Lohndrückerei" vermieden werden. Ohne die 
im Antrag der Koalitionsfraktionen in Nummer 3 
enthaltenen Kriterien hätten die Arbeitsämter eine 
mehr flexible auf die Bedürfnisse des Einzelfalls zu-
geschnittene Handhabe. 

Hingegen sind die Fraktionen der SPD und FDP 
der Meinung, daß gerade die Umschreibung des Be-
griffs der Zumutbarkeit in Nummer 3 in der Praxis 
der Arbeitsverwaltung hilfreich wäre. Außerdem 
stehe dem Arbeitnehmer der Schutz des Betriebsver-
fassungsgesetzes und anderer arbeitsrechtlicher Vor-
schriften zu. 

Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion wurde mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Zu § 1 Nr. 23 Buchstabe a 

Dient der redaktionellen Klarstellung. 

Zu § 1 Nr. 23 a 

Die Vorschrift enthält eine redaktionelle Ände-
rung. 

Zu § 1 Nr. 25 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. 

Zu § 1 Nr. 26 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu § 1 Nr. 29 

Die Einfügung des Wortes „begründete" dient der 
Klarstellung. 

Zu § 1 Nr. 33 

Die Änderung in § 140 Satz 3 ist eine Folgeände-
rung zu Nummer 41. 

Zu § 1 Nr. 34 

Die Änderung von § 141 Satz 1 ist eine Folgeände-
rung zu Nummer 41. 

Zu § 1 Nr. 37 

Bei der Beratung der von der Bundesregierung 
vorgeschlagenen Heraufsetzung des Beitragssatzes 
konnte der Ausschuß zu keiner einheitlichen Auf-
fassung gelangen. Die Mehrheit des Ausschusses 
schloß sich der Auffassung der Bundesregierung an, 
daß im Hinblick auf die gegenwärtige Arbeitsmarkt-
lage und die damit verbundene starke Inanspruch-
nahme der Bundesanstalt eine Beitragserhöhung un- 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 	Drucksache 7/4243  

umgänglich ist. Sie hat sich dabei von dem Gedanken 
leiten lassen, daß ein System wie das der Arbeits-
losenversicherung grundsätzlich aus sich selbst her-
aus finanziert werden müsse und es dem Gedanken 
der Solidarität der Beitragszahler entspreche, wenn 
die in Arbeit stehenden die arbeitslos gewordenen 
Arbeitnehmer mittragen. 

Demgegenüber lehnten die Mitglieder der CDU/ 
CSU die Erhöhung des Beitragssatzes auf 3 v. H. ab, 
weil nach ihrer Auffassung hierin eine unzumutbare 
Belastung der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 
der Erhöhung anderer Sozialabgaben zu sehen sei. 
Außerdem ließe sich diese Beitragserhöhung weder 
mit den konjunkturellen Erfordernissen noch mit 
dem allseits anerkannten strukturpolitischen Ziel 
eine Stärkung der Investitionsfähigkeit der Wirt-
schaft in Einklang bringen. Schließlich würde das 
Ziel, die Zahl der Arbeitslosen zu vermindern, durch 
eine solche Maßnahme nicht erreicht. Annahme des 
Regierungsentwurfs bei Ablehnung durch die CDU/ 
CSU. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat dabei klargemacht, daß 
man nicht an den Symptomen kurieren solle, son-
dern durchgreifende Maßnahmen zur Verbesserung 
auf dem Arbeitsmarkt ergreifen sollte. Sie bezwei-
felt die Angabe, daß die Erhöhung positiv aufgenom-
men werde. Was die Frage weiterer Einsparungen 
anbelangt, zeige der inzwischen vorgelegte Subven-
tionsbericht und der Bericht des Bundesrechnungs-
hofes Wege auf. Wegen der Erhöhung des Arbeits-
losenbeitragssatzes müsse die CDU/CSU die Ge-
samtvorlage des Haushaltsstrukturgesetzes ableh-
nen. 

Zu § 1 Nr. 38 

Die Änderung in § 188 ist eine Folgeänderung zu 
Nummer 41. 

Zu § 1 Nr. 39 

Die Neufassung von § 220 wurde mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen beschlossen. 

Die Fraktion der CDU/CSU beantragte, diese 
Vorschrift völlig neu zu fassen. Sie hält wie die 
Fraktionen der SPD und FDP eine Verwendung der 
Rücklage der Bundesanstalt für Arbeit vorrangig 
zugunsten der Liquidität für notwendig. Dennoch 
sollte es nach ihrer Auffassung auch noch bei relativ 
günstiger Arbeitsmarktlage möglich sein, Beträge 
aus dem Rücklagevermögen zur Deckung laufender . 

Haushaltsausgaben heranzuziehen. Daher sei eine 
Ausweitung geboten. Des weiteren hält es die CDU/ 
CSU für notwendig, daß, wie im geltenden Recht, 
ein bestimmter Anteil für die Rücklage im Gesetz 
festgelegt wird. Als Größenordnung sollten 2 v. H. 
der beitragspflichtigen Arbeitsentgelte zugrunde ge-
legt werden. Die Anlagemethode solle dem gelten-
den Recht entsprechen. 

Auch sollte eine Regelung über die Verwendung 
der Mittel, die nicht zur Sicherung der Zahlungs-
unfähigkeit benötigt werden, in das Gesetz aufge-
nommen werden. Schließlich soll nach Auffassung  

der CDU/CSU-Fraktion die Verantwortung der Bun-
desanstalt wie im geltenden Recht hinsichtlich der 
Anlagenpolitik erhalten bleiben. 

Diesen Antrag lehnten die Fraktionen der SPD 
und der FDP ab, weil diese inhaltlich mit dem gel-
tenden Recht übereinstimmende Regelung sich ge-
genüber der Notwendigkeit, die Beitragshöhe je-
weils an dem für die absehbare Zukunft erwarteten 
Finanzbedarf der Bundesanstalt für Arbeit unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozial-
politischen Erfordernissen auszurichten, als unwirk-
sam erwiesen habe. 

Auch ein Alternativantrag der CDU/CSU-Frak-
tion, den bisherigen Absatz 4 von § 220 beizube-
halten, fand nicht die Zustimmung der Koalition. 
Während die Opposition die Befugnisse der Selbst-
verwaltung hinsichtlich der Anlagepolitik erhalten 
wissen wollte, die eine stärkere Mitwirkung des 
Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung nicht 
bedürfe, lehnten die Koalitionsfraktionen diesen 
Vorschlag ab. Nach ihrer Meinung müsse stärker 
als bisher die Bundesregierung bei der Anlagen

-

politik der Bundesanstalt für Arbeit eingeschaltet 
sein. 

Der Regierungsentwurf wurde gegen die Stimmen 
der Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion angenommen. 

Auch die Erwägung der Opposition, die Bundes-
regierung zu bitten, für die zweite Lesung eine 
entsprechende Formulierung vorzubereiten, wonach 
die Bundesanstalt für Arbeit in die Lage versetzt 
würde, in Krisenzeiten für ein Jahr ohne fremde 
Hilfe auszukommen, wurde nicht aufgenommen. 

In diesem Zusammenhang lehnte die Koalition 
auch einen Vorschlag des Bundesrechnungshofes ab, 
der darauf hinauslief, daß eine Rücklage in Höhe 
von mindestens 12 Mrd. DM bei der Bundesanstalt 
für Arbeit gebildet werden sollte. 

Zu § 1 Nr. 39 a 

Die Änderung in § 237 ist rein redaktionell. 

Zu § 1 Nr. 41 

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollen die Ko-
sten der Anschlußarbeitslosenhilfe, die die Bundes-
anstalt für Arbeit im Auftrage des Bundes gewährt, 
nicht endgültig der Bundesanstalt übertragen wer-
den. Es kann nicht zu den Aufgaben der Bundes-
anstalt für Arbeit gehören, auf Dauer aus Beitrags-
mitteln eine Leistung der öffentlichen Fürsorge zu 
finanzieren. Auch läßt sich die Arbeitslosenhilfe, 
die von der Bedürftigkeit des Arbeitslosen abhängt, 
nach Auffassung des Ausschusses nicht ohne tief-
greifende Umgestaltung in das Leistungssystem der 
Arbeitslosenversicherung einbeziehen. Die vom 
Ausschuß beschlossene Änderung des § 240 setzt die 
Erstattung der Aufwendungen der Bundesanstalt 
für die Anschlußarbeitslosenhilfe für weitere fünf 
Jahre aus. Die angespannte Haushaltslage des Bun-
des rechtfertigt diese zeitliche Ausdehnung der 
Übergangsvorschrift des § 240. 
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Zu § 2 

Die Änderung des § 2 erfolgt aufgrund eines ein-
stimmig angenommenen Änderungsantrages der 
Koalitionsfraktionen. 

Zu Artikel 20 § 1 Nr. 15 

will die Koalition den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens auf den 1. Dezember 1975 vorziehen, um für 
die Betriebe die Möglichkeit einzuengen, über Weih-
nachten und Neujahr verkürzt zu arbeiten und Kurz-
arbeitergeld zu beantragen. Damit würden 15 Mil-
lionen DM im laufenden Jahr im Haushalt der Bun-
desanstalt eingespart. In Artikel 44 § 2 Nr. 2 a wird 
geregelt, daß Artikel 20 § 1 Nr. 15 mit Wirkung 
ab 1. Dezember 1975 in Kraft tritt. Der Bundesrat hat 
einen ähnlichen Wunsch geäußert. 

Zu Artikel 20 a 

Auch hier soll der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
in Konsequenz der Vorverlegung für Artikel 20 
§ 1 Nr. 15 auf den 1. Dezember 1975 festgelegt 
werden. 

Zu Artikel 20 b 

Die Einfügung entspricht einem Koalitionsantrag 
entsprechend der Änderungsbeschlüsse zu Artikel 
20. Auch Artikel 20 b soll am 1. Dezember 1975 in 
Kraft treten. 

Zu Artikel 20 c 

Die Einfügung entspricht der Fassung der Gegen-
äußerung der Bundesregierung zum Vorschlag des 
Bundesrates auf Einfügung eines Artikels 20 der 
jetzt Artikel 20 c heißen muß. Die Begründung ist 
in der Gegenäußerung der Bundesregierung zum 
Bundesratsvorschlag enthalten. 

Zu § 1 

1. Die Anfügung des Absatzes 4 in § 31 anstelle 
der vom Bundesrat vorgeschlagenen Erweite-
rung des § 32 Abs. 1 stellt sicher, daß eine Auf-
stockung von Leistungen nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz und dem Arbeitsförde-
rungsgesetz durch Leistungen der Ausbildungs-
hilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz allge-
mein ausgeschlossen wird, wie dies nach der 
vom Bundesrat gegebenen Begründung ange-
strebt wird. Dieses Ziel würde bei einer Er-
weiterung des § 32 Abs. 1 nur unvollkommen, 
und zwar nur hinsichtlich der Leistungen zur 
nichtschulischen Berufsausbildung, erreicht wer-
den. 

2. Die Änderung des § 33 soll vermeiden, daß Aus-
zubildende, die Ausbildungshilfe nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz erhalten, hinsichtlich der 

Leistungen zum Lebensunterhalt durch Zubilli-
gung eines Mehrbedarfs ungleich besser gestellt 
werden als solche Auszubildende, deren Ausbil-
dung nach dem BAföG oder dem AFG gefördert 
wird. 

Im übrigen ist die Sozialhilfepraxis in Überein-
stimmung mit dem Deutschen Verein für öffent-
liche und private Fürsorge und anderen Fach-
kreisen einhellig der Auffassung, daß der bisher 
in § 33 Abs. 2 vorgesehene Mehrbedarf nach der 
Neugestaltung des für die Bemessung des Regel-
satzes maßgebenden Warenkorbes und der Än-
derung der Regelsatzverordnung im Jahre 1971 
sachlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. 

Ein Bedürfnis für die in Absatz 3 enthaltene Ver-
ordnungsermächtigung besteht nicht mehr. 

Zu § 2 

§ 2 sichert — ebenso wie das Bundessozialhilfe-
gesetz von 1961 und die Änderungsgesetze von 1969 
und 1974 — für laufende Leistungen die Wahrung 
des Besitzstandes auf die Dauer eines Jahres. 

Zu Artikel 22 

§ 1 Nr. 1 

Um keine Zweifel über die Auslegung des Be-
griffs „solche Maßnahme" aufkommen zu lassen, 
wird eine ergänzende Klarstellung für ratsam gehal-
ten. Die Änderung bewirkt, daß Badekuren nach dem 
Bundesversorgungsgesetz dann nicht zu gewähren 
sind, wenn innerhalb der letzten zwei Jahre Kur-
maßnahmen durchgeführt worden sind, deren Kosten 
entweder nach dem Bundesversorgungsgesetz oder 
aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
bezuschußt oder getragen worden sind. 

Zu § 1 Nr. 1a 

Bisher umfaßt der Bedarf bei Bemessung des Le-
bensunterhalts auch anteilige Kosten der Unter-
kunft des Auszubildenden in der Familie. Da sich 
die Kosten für die Unterkunft der Familie jedoch auf 
Grund der Ausbildung eines Familienmitgliedes 
nicht erhöhen, erscheint es gerechtfertigt, diese Ko-
sten nicht mehr zu berücksichtigen. Die Einsparun-
gen für 1976 werden beim Bundeshaushalt auf 
23 Millionen DM, bei den Ländern auf 5,8 Millio-
nen DM geschätzt. 

Zu § 1 Nr. 2 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene 
Einschränkung, daß Erholungsfürsorge in der Regel 
nicht vor Ablauf von drei Jahren bewilligt werden 
darf, ist nach Auffassung des Ausschusses mit zu 
großen Härten verbunden. 

Demgegenüber erscheint es jedoch vertretbar, 

a) die Dauer des Erholungsaufenthaltes allgemein 
auf drei Wochen zu begrenzen, 
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b) Einsparungen für den häuslichen Lebensunter-
halt während des Erholungsaufenthaltes künftig 
bei Bemessung der Leistung zu berücksichtigen 
(den Teilnehmern an Erholungsmaßnahmen kann 
zugemutet werden, daß sich die Leistung um den 
Betrag der häuslichen Ersparnisse kürzt, der bei 
einem dreiwöchigen Erholungsaufenthalt im Ein-
zelfall mit 60 v. H. des maßgebenden Regelsat-
zes angenommen wird; dies muß auch gelten, 
wenn das Einkommen die maßgebende Einkom-
mensgrenze nicht erreicht), 

c) die Erholungsfürsorge für Angehörige auf die 
Ehefrau zu begrenzen, weil im allgemeinen nur 
diese durch die Betreuung des Beschädigten be-
sonders belastet und entsprechend erholungs-
bedürftig ist. 

Durch diese Änderungen treten 1976 gegenüber 
der Regierungsvorlage geringere Einsparungen beim 
Bund in Höhe von 20,3 Millionen DM und bei den 
Ländern in Höhe von 4,9 Millionen DM ein. Diese 
Minderung der Einsparungen wird aufgefangen 
durch die Änderung des § 27 Abs. 1 BVG (Artikel 22 
§ 1 Nr. 1 a).  

Zu § 1 Nr. 3 

Aus rechtssystematischen Gründen ist es erfor-
derlich, die Rechtsfolgen bei Eintritt eines schädi-
gungsunabhängigen Nachschadens in einem geson-
derten Absatz zu regeln. 

Außerdem erscheint es geboten, einige Klarstel-
lungen vorzunehmen, um die Durchführung der Vor-
schrift zu erleichtern. 

Zu § 1 Nr. 3a 

Die Einfügung dient der Rechtsangleichung an die 
Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 
42 b). 

Zu § 1 Nr. 4 

Durch die Ergänzung des Satzes 3 soll vermie-
den werden, daß die Hinterbliebenen von erwerbs-
unfähigen Beschädigten den Anspruch auf Witwen- 
und Waisenbeihilfe verlieren, wenn ihr Einkommen 
eine bestimmte Höhe erreicht. 

Die Änderung wirkt sich rechnerisch wie folgt aus: 

1976 1977 1978 1979 

Schätzungen der 
Mehraufwendun- 
gen in Millionen 
DM 	 0,4 0,6 0,7 0,9 

Um diese Beträge vermindern sich die Einspa-
rungen bei § 48 BVG. Der vom Bundesrat geforder-
ten Ausdehnung durch Einfügung eines 4. Satzes 

ist im wesentlichen durch die Änderung des 3. Satzes 
Rechnung getragen worden. 

Bei den Beratungen im Ausschuß haben sich die 
Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion mit Nachdruck 
für eine Beibehaltung des gegenwärtig geltenden 
Rechts ausgesprochen. Sie haben Deckung angeboten 
durch Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeitstitel im 
Presse- und Informationsamt und in den einzelnen 
Ressorts. Sie hielten die Einengung der Leistungs-
voraussetzungen für die Witwen- und Waisenbei-
hilfen sozial für unvertretbar und bemängelten, daß 
im Hinblick auf die Übergangsvorschrift des Artikels 
22 § 2 Abs. 3 zweierlei Recht geschaffen werde für 
Fälle, in denen der Beschädigte vor bzw. nach In-
krafttreten des Haushaltsstrukturgesetzes gestorben 
ist. Die Koalitionsfraktionen hielten die vorgehende 
Änderung des § 48 BVG unter Berücksichtigung ihrer 
Änderungsanträge zu Artikel 22 § 1 Nr. 4 und zu 
Artikel 22 § 2 Abs. 3 für vertretbar. Sie machten 
deutlich, daß es sich bei den Beihilfen nach § 48 
BVG um Leistungen handelt, die unabhängig davon 
gewährt würden, ob der Beschädigte an den Folgen 
der Schädigung gestorben ist. Die künftigen Lei-
stungsvoraussetzungen trügen dem entschädigungs-
rechtlichen Charakter des BVG Rechnung. Die rela-
tiv hoch angesetzten Einkommensgrenzen (bei Wit-
wen über 1 500 DM monatlich) ließen keine beson-
deren Härtefälle auftreten. 

Zu § 2 

Eine Streichung der finanziellen Hilfen im Rah-
men der Wohnungsfürsorge auch für Schwerbeschä-
digte, die wegen der Schädigung auf besondere Aus-
gestaltung ihrer Wohnung angewiesen sind, wäre 
mit den modernen Rehabilitationsbestrebungen nicht 
vereinbar. Der Aufwand für Hilfen im Rahmen der 
vorgesehenen Änderung wird für 1977 beim Bun-
deshaushalt auf 2,6 Millionen DM, bei den Ländern 
auf 0,6 Millionen DM geschätzt. Diese Beträge wer-
den durch zusätzliche Einsparungen bei der Erzie-
hungsbeihilfe ausgeglichen. 

Nachdem der von den Mitgliedern der CDU/CSU 
im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung gestellte 
Antrag auf Streichung des Absatzes 1 im Haushalts-
ausschuß nicht mehr aufgegriffen worden ist, legt 
die Koalition Wert auf die Feststellung, daß die Ab-
wicklung der Anträge für den gleichen zeitlichen 
Rahmen sichergestellt werden müsse. 

Die Ergänzung des § 33 b Abs. 4 des Bundesver-
sorgungsgesetzes nach Artikel 22 § 1 Nr. 30 muß 
auch für den Übergangszuschlag nach Artikel 43 des 
Einführungsgesetzes zum Einkommensteuerreform-
gesetz vom 21. Dezember 1974 (Bundesgesetzbl. I 
S. 3656) gelten. 

Durch die Ergänzung in Absatz 3 soll vermieden 
werden, daß durch die im Regierungsentwurf vor-
gesehene Übergangsregelung auch solche Fälle aus-
geschlossen werden, in denen der Beschädigte zwar 
vor dem Inkrafttreten der Neufassung des § 48 
Abs. 1 BVG verstorben ist, seine Hinterbliebenen 
jedoch die Voraussetzungen der neugefaßten Vor-
schrift erfüllen. 
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Zu Artikel 33 

Der Haushaltsausschuß hat einen Vorschlag des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, in § 10 Abs. 1 den zweiten Satz zu streichen, 
nicht aufgenommen, da dies zu einer Verkürzung 
der Einsparung führen würde und der Ausschuß der 
Meinung war, daß der Absatzfonds über genügend 
eigene Mittel verfüge, also daß keine weiteren Bun-
desmittel zugeführt zu werden brauchen. 

Zu Artikel 34 

Der Vorschlag des Bundesrates zu § 22, der von 
der Bundesregierung abgelehnt worden ist, ist von 
den Mitgliedern der CDU/CSU-Fraktion wieder auf-
gegriffen worden. Ausgehend von dem Vorwurf, 
daß die Bundesregierung die Länder in die Investi-
tionen hineingetrieben habe und nun die entspre-
chenden Engpässe in der Kostenfrage einfach auf die 
Länder verlagere, gliedert sie ihre Argumentation 
in vier Punkte auf: 

1. Die Regierungsvorlage führe zu einer Reduzie-
rung des Ansatzes für Neubaukosten und ver-
halte sich damit entgegengesetzt zur heutigen 
Konjunkturpolitik, Investitionen zu fördern. 

2. Durch den Regierungsentwurf würden die ge-
setzlichen Ausgaben in der Beteiligung des Bun-
des plafondiert und auf den Zustand vor dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz zurückgeführt, 
die Länder entsprechend höher belastet, so daß 
mit dieser Maßnahme keine Einsparungen, son-
dern nur eine Verlagerung in der Aufbringung 
der notwendigen Finanzierungsmittel erfolgt. 

3. Die Ausbildungskosten dürften ab 1979 nicht 
mehr im Pflegesatz enthalten sein, so daß wegen 
des Fehlens einer gesetzlichen Regelung über 
nichtärztliche Heilberufe große Unsicherheit über 
die weitere Finanzierung bestehe. 

4. Eine zwischen dem Bund und den Ländern abge-
stimmte Bedarfsermittlung greife in den Hoheits-
bereich der Länder ein. 

Die Koalition sieht dagegen die Plafondierung als 
geeignetes Mittel an, durch eine andere Nutzung 
sowie Verkürzung der Verweildauer die Bettenzahl 
herunterzudrücken. Die Länder hätten die in den 
Gesetzen befindlichen Instrumente zur Senkung der 
zu hohen Krankenhauskosten nicht genutzt. Deshalb 
müsse ein Zeichen gesetzt werden. Die Abwälzung 
der Ausbildungskosten auf die Pflegesätze könne zu 
einer weiteren Belastung der Krankenkassen in 
Höhe von einigen 100 Millionen DM führen. Die von 
der CDU/CSU-Fraktion beantragte Streichung von 
Nummern 1 und 3 und Änderung der Nummer 2 
sowie der Antrag auf Änderung des § 30 Abs. 2 
KHG wurde von der Mehrheit abgelehnt. 

Zu Artikel 35 

Der Bundesratsvorschlag zu § 10 ist von der CDU/ 
CSU-Fraktion aufgegriffen, aber von der Mehrheit 
im Ausschuß abgelehnt worden. Der Bundesrat ist 
zwar mit der Kürzung der Mittel um 10 v. H. ein- 

verstanden, aber nicht mit dem neuen Schlüssel. Die 
CDU/CSU-Fraktion will den Ländern die Verteilung 
der Mittel überlassen und ihnen eine gewisse Fle-
xibilität erhalten. Die Bundesregierung stellt über 
ihre Stellungnahme zum Bundesratsvorschlag hin-
aus klar, daß der Unterschied zum Bundesratsvor-
schlag darin liege, daß nach der Vorlage über Län-
dergrenzen hinweg ein Ausgleich gegeben werden 
könne, während nach dem Bundesratsvorschlag es 
den einzelnen Ländern überlassen bleibe, ob sie im 

ÖPNV-Bereich oder im Straßenbau investieren woll-
ten. 

Zu Artikel 36 

§ 2 Nr. 1 

Die Senkung der Sparprämie von 20 v. H. auf 
14 v. H. — nicht wie im Entwurf auf 15 v. H. — be-
ruht auf einem Beschluß des Finanzausschusses, dem 
sich der Wirtschaftsausschuß auch angeschlossen 
hat. Auch die CDU/CSU-Fraktion im Ausschuß hat 
sich mit diesem Vorschlag des Finanzausschusses 
einverstanden erklärt. 

Die Absenkung der Sparprämie auf 14 v. H. ver-
größert den Abstand zur Wohnungsbauprämie, die 
entsprechend dem Regierungsentwurf 18 v. H. be-
tragen soll; dadurch soll einem möglichen Rückgang 
der Schaffung von Eigentumswohnungen entgegen-
gewirkt werden. 

Zu Artikel 38 

Der vom Bundesrat zum Aufwertungsausgleich 
gemachte Einwand über einen zu raschen und voll-
ständigen Abbau ist von der CDU/CSU-Fraktion 
mit der Begründung noch bestehender Wettbe-
werbsnachteile aufgegriffen und dahin gehend kon-
kretisiert, daß 1976 ein halber Prozentpunkt und 
1977 ein weiterer halber Prozentpunkt des Aufwer-
tungsausgleichs abgebaut werden sollte. Der dann 
noch verbleibende Satz von zwei Prozentpunkten 
sollte zunächst unverändert bestehenbleiben. Die 
Deckung für die Mindereinsparung, die für die Jahre 
1976 bis 1979 insgesamt 1,944 Mrd. DM und für die 
Jahre 1976 und 1977 insgesamt 324 Millionen DM 
beträgt, sollte für die beiden zuletzt genannten Jah-
re aus der Gemeinschaftsaufgabe („Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes") ge-
nommen werden. 

Die Koalition hat diesen Antrag abgelehnt mit der 
Begründung, daß Deckung durch vorwiegend inve-
stive Mittel angeboten würde und für den Küsten-
schutz eine nichtvertretbare Minderung der Mittel 
verbliebe. 

Zu Artikel 40 

Der Ausschuß hat einen Vorschlag des Bundes-
rates aufgegriffen und den Katalog des § 4 Abs. 1 
Ziff. 2 KStG um die Bayerische Landesbodenkredit-
anstalt, die Finanzierungs-Aktiengesellschaft Rhein- 
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land-Pfalz und die Niedersächsische Gesellschaft für 
öffentliche Finanzierungen mbH erweitert; diese In-
stitute stehen nicht im Wettbewerb zu vollsteuer-
pflichtigen Kreditinstituten. 

Der weitere Vorschlag des Bundesrates, auch die 
Hamburgische Städtebauförderungsgesellschaft mbH 
in den Katalog des § 4 Abs. 1 Ziff. 2 KStG aufzuneh-
men, wurde nicht aufgegriffen, weil es sich bei die-
ser Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Rechtsform 
nicht um ein Kreditinstitut handelt. 

In Abweichung von der Regierungsvorlage emp-
fiehlt der Ausschuß zu § 19 KStG, den Steuersatz 
für Kreditinstitute des langfristigen Geschäfts in 
der Rechtsform von Publikums-Kapitalgesellschaften, 
für Sparkassen, für Staatsbanken, soweit sie Auf-
gaben staatswirtschaftlicher Art erfüllen, auf 45 v. H. 
festzusetzen. Diese Änderung, durch die in allen 
Fällen zu dem im Entwurf der Körperschaftsteuer

-

reform vorgesehenen einheitlichen Steuersatz von 
46 v. H. wenigstens 1 v. H. Abstand gehalten wird, 
trägt u. a. auch dem Umstand Rechnung, daß bis 
zum Inkrafttreten der Körperschaftsteuerreform zu-
sätzlich die Ergänzungsabgabe zu zahlen ist. 

Für Kreditgenossenschaften und Zentralkassen 
schlägt der Ausschuß einen Steuersatz von 42 v. H. 
vor. Diese Regelung beläßt es bei dem bisherigen 
Abstand von drei Punkten gegenüber den Spar-
kassen. Sie stellt zugleich einen Ausgleich dafür 
dar, daß den Kreditgenossenschaften und Zentral-
kassen — anders als den Aktienbanken — für ihre 
Ausschüttung ein ermäßigter Steuersatz nicht zur 
Verfügung steht. 

Die Änderung von § 19 Abs. 5 Ziff. 2 KStG ist 
eine Folge der Änderung der Steuersätze. 

In Artikel 40 des Haushaltsstrukturgesetzes in 
der Fassung der Stellungnahme des Finanzausschus-
ses vom 22. Oktober 1975 unter Nummer 2 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe aa (= Absatz 2 a) wird 
die Nummer 3 gestrichen. 

Keine Mehrheit fanden die Anträge der Mitglie-
der der CDU/CSU, die Steuersätze einheitlich auf 
41 v. H. festzusetzen und ausdrücklich festzulegen, 
daß diese Sätze nur bis zum Inkrafttreten der Kör-
perschaftsteuerreform am 1. Januar 1977 gelten 
sollten. 

Zu Artikel 41 

Der Ausschuß empfiehlt mit Mehrheit, die Vor-
schläge des Bundesrates in der Fassung der Gegen-
äußerung der Bundesregierung zu übernehmen. 

Ein Antrag der Mitglieder der CDU/CSU, die 
Steuerpflicht erstmalig für das Jahr 1977 vorzu-
sehen, blieb in der Minderheit. 

Ein weiterer Antrag der Mitglieder der CDU/ 
CSU wegen des Beamtenheimstättenwerks wurde 
zurückgezogen, nachdem für die Bundesregierung 
erklärt worden war, die Möglichkeit der Abtretung 
von Bezügen hänge nicht von der Steuerpflicht ab; 
es bestehe grundsätzlich nicht die Absicht, die Ab-
tretungsmöglichkeit zurückzunehmen. 

Zu Artikel 42 

Die Änderungen des Gewerbesteuergesetzes sind 
eine Folge der in Artikel 40 vorgenommenen Än-
derungen des Körperschaftsteuergesetzes. 

Zu Artikel 42 a 

Der Vorschlag, in einem neuen Artikel 42 a das 
Vermögensteuergesetz zu ändern, ist eine Folge der 
Ergänzung von § 4 Abs. 1 Ziff. 2 des Körperschaft-
steuergesetzes. 

Zu Artikel 42 b 

Zu Nummer 1 

Die Umschreibung der beim Familienlastenaus-
gleich zu berücksichtigenden Kinder (§ 2 BKGG, 
§ 583 Abs. 3 und 5, § 1262 Abs. 2 und 3 RVO sowie 
die entsprechenden Vorschriften des AVG und des 
RKG, § 33 b Abs. 2 und 4 BVG) ist entsprechend 
dem Zweck des Familienlastenausgleichs darauf ge-
richtet, die Kinder zu erfassen, die im allgemeinen 
noch auf Unterhaltsleistungen ihrer Eltern ange-
wiesen sind. Dies traf bei der Verabschiedung des 
Bundeskindergeldgesetzes (1964) und der vergleich-
baren Vorschriften der anderen Sozialleistungsgesetze 
auch für die über 18 Jahre alten in Schul- oder Be-
rufsausbildung Stehenden zu, so daß sie in den ge-
nannten Vorschriften — abgesehen von der Höchst-
altersgrenze — uneingeschränkt als zu berücksich-
tigende Kinder aufgeführt wurden. Im Lauf der Zeit 
sind jedoch die Ausbildungsvergütungen, die  aus 
zahlreichen Ausbildungsverhältnisse zu leisten sind, 
so stark gestiegen, daß die Auszubildenden, die 
Anspruch hierauf haben, häufig hiermit ihren Un-
terhaltsbedarf selbst decken können, also nicht mehr 
auf Unterhaltsleistungen ihrer Eltern angewiesen 
sind. 

Es ist daher nicht länger vertretbar, die in Ausbil-
dung Stehenden ohne Rücksicht auf die Höhe der 
ihnen zustehenden Ausbildungsvergütung beim Fa-
milienlastenausgleich als Kinder zu behandeln. Die 
maßgebliche Grenze, bei deren Erreichung die Be-
rücksichtigung der Auszubildenden entfällt, wird mit 
750 DM monatlich angesetzt. Die Grenze muß sich 
im Interesse der Verwaltungsvereinfachung auf die 
Brutto-Vergütung beziehen. Sie ist verhältnismäßig 
leicht anzuwenden, weil den über der Grenze lie-
genden Ausbildungsvergütungen im allgemeinen 
der Art nach umschreibbare Ausbildungsverhält-
nisse entsprechen, die ihrerseits aus den von den 
berechtigten Eltern ohnehin vorzulegenden Ausbil-
dungsbescheinigung ohne weiteres ersichtlich sind. 

Ähnliche Erwägungen legen es nahe, als Kinder 
auch nicht mehr die über 18 Jahre alten in Ausbil-
dung Stehenden zu berücksichtigen, die berufsför-
dernde Maßnahmen in Form von Unterhalts- oder 
Übergangsgeld erhalten, durch die sie typischer-
weise von ihren Eltern wirtschaftlich unabhängig 
sind. In den Fällen, in denen das Unterhaltsgeld 
wenigstens 580 DM monatlich beträgt, besteht kein 
Grund, die Empfänger als von ihren Eltern wirt- 
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schaftlich unabhängig anzusehen und beim Familien-
lastenausgleich zu berücksichtigen. Bei der Fest-
legung der Grenze ist zu berücksichtigen, daß von 
dem Unterhaltsgeld keine Steuern oder Sozialab-
gaben zu zahlen sind. In Fällen, in denen das Unter-
haltsgeld um eine etwaige Ausbildungsvergütung zu 
kürzen ist, muß der ungekürzte Betrag des Unter-
haltsgeldes maßgebend sein. Übergangsgeld beträgt 
regelmäßig 80 vom Hundert des entgangenen regel-
mäßigen Entgelts (Bemessungsgrundlage). Eine Be-
rücksichtigung der Empfänger von Übergangsgeld 
ist beim Familienlastenausgleich dann nicht mehr 
gerechtfertigt, wenn die Bemessungsgrundlage we-
nigstens 750 DM monatlich beträgt. 

Die Änderung des § 2 Abs. 3 des Bundeskinder-
geldgesetzes führt ohne weiteres zu entsprechenden 
Einschränkungen von Leistungen für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes, nämlich bei der Gewäh-
rung des kindbezogenen Ortszuschlagteils bzw. So-
zialzuschlags und des versorgungsrechtlichen Aus-
gleichsbetrages nach § 156 Abs. 2 des Bundesbeam-
tengesetzes oder § 47 Abs. 2 des Soldatenversor-
gungsgesetzes (Artikel 1 § 3 Satz 6 des Haushalts-
strukturgesetzes). 

Zu Nummer 2 

Die Übergangsregelung des § 45 BKGG, nach der 
die Angehörigen des öffentlichen Dienstes das Kin-
dergeld für die Zeit bis zum 31. Dezember 1976 von 
ihren Dienstherren bzw. Arbeitgebern erhalten, soll 
in eine Dauerregelung umgewandelt werden. Die 
Weiterzahlung des Kindergeldes an die Angehöri-
gen des öffentlichen  durch die Dienstherren 
bzw. Arbeitgeber ist aus Verwaltungsgründen 
zweckmäßig, weil der kinderbezogene Ortszuschlag 
bzw. Sozialzuschlag grundsätzlich an den Kinder-
geldanspruch gekoppelt ist und deshalb die öffent-
lichen Dienstherren bzw. Arbeitgeber ohnehin die 
Anspruchsvoraussetzungen für die Zahlung von 
Kindergeld zu prüfen haben. Der Bund spart hier-
durch Verwaltungskosten, die er an die Bundesan-
stalt für Arbeit zu zahlen hätte, wenn diese die Kin-
dergeldzahlungen an die Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes übernehmen würde. Die durch die 
Beibehaltung der verwaltungsmäßigen Zweigleisig-
keit entstehende Mehrarbeit — insbesondere bei 
der Bundesanstalt für Arbeit — ist nicht so groß wie 
der andernfalls bei der Bundesanstalt zusätzlich an-
fallende Verwaltungsaufwand. 

Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Sinne von Artikel 106 Abs. 7 Satz 1 GG sollen den 
Kindergeldaufwand für ihre Bediensteten über das 
Jahr 1976 hinaus selbst tragen (§ 54 Abs. 1 Buch-
stabe a Satz 2 BKGG). Dies entspricht dem Lasten-
verteilungsgrundsatz des Artikels 104 a Abs. 1 GG, 
wonach die Ausgabenverantwortung der Aufgaben-
verantwortung zu folgen hat. Auch wird hierdurch 
eine Umverteilung des Steueraufkommens zu Lasten 
der Länder im Umfang von rd. 1,5 Mrd. DM anläßlich 
der für die Jahre ab 1977 erforderlichen Neufest-
setzung der Beteiligungsverhältnisse von Bund und 
Ländern an der Umsatzsteuer gemäß Artikel 106 
Abs. 4 GG entbehrlich. Schließlich wird eine Ver-
waltungserschwernis verhindert, die bei der Mittel-  

bewirtschaftung und Rechnungslegung im Falle der 
Kostenübernahme durch den Bund eintreten würde. 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion waren 
gegen die Beibehaltung der Kostentragung durch 
Länder und Gemeinden über das Jahr 1976 hinaus. 
Die ab 1977 notwendige Neuverteilung der Umsatz-
steueranteile sollte nicht schon jetzt teilweise vor-
weggenommen werden. Weiter wandten sie sich 
gegen das Verfahren, eine derart einschneidende 
Maßnahme im Ausschuß nachzuschieben. 

Die vorstehende Neuregelung ist gegen die Stim-
men der Opposition von der Mehrheit im Ausschuß 
angenommen worden. 

Zu Buchstaben a und b 

Die Änderungen sind notwendig, weil die Vor-
schrift des § 45 BKGG künftig eine Dauerregelung 
sein soll. 

Zu Buchstabe c 

Personen, die voraussichtlich nur für eine ver-
hältnismäßig kurze Zeit (nicht länger als sechs Mo-
nate) eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst auf-
nehmen, sollen das Kindergeld nicht vom öffent-
lichen Arbeitgeber, sondern vom Arbeitsamt erhal-
ten. Durch diese Regelung wird vermieden, daß mit 
der Aufnahme und Beendigung einer kurzfristigen 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst jeweils ein 
Wechsel in  der Zuständigkeit für die Kindergeld-
zahlung eintritt. Sie dient der Verwaltungsverein-
fachung und liegt im Interesse der Kindergeldbe-
rechtigten, denen auf diese Weise eine jeweils 
neue Beantragung des Kindergeldes erspart wird. 

Zu Buchstabe d 

Die Änderung dient lediglich der Klarstellung. 

Zu Buchstabe e 

Die Änderung bewirkt, daß die Rangfolgevor-
schriften des § 3 Abs. 2 bis 4 BKGG nicht mehr erst 
vom Beginn des dritten Monats nach dem Monat 
der Antragstellung, sondern vom Antragsmonat an 
anzuwenden sind. Das ist im Interesse der materiel-
len Gerechtigkeit geboten. 

Zu Artikel 44 

Zu § 2 

Der Bundesrat hatte zu Nummer 2 Buchstabe b 
vorgeschlagen, in  Artikel 18 § 1 Nr. 1 den Beginn 
der anderen Ausbildung (§ 7 Abs. 3 Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz) auf den 31. März 1976 vor-
zuverlegen. In ihrer Gegenäußerung hat die Bun-
desregierung die Vorverlegung mit der Begrün-
dung abgelehnt, daß dies den Auszubildenden die 
Möglichkeit nehmen würde, sich auf die neue 
Rechtslage einzustellen. Allenfalls halte sie eine 
Übergangsfrist bis zum 30. September 1976 für ver-
tretbar. Dieser Auffassung hat sich der Ausschuß 
angeschlossen. 
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Zu § 2 Nr. 2 a 

Die Einfügung entspricht den Beschlüssen zu Ar-
tikeln 20, 20 a und 20 b, den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Vorschriften auf den 1. Dezember 
1975 vorzuziehen. 

Zu § 2 Nr. 3 

Durch die Änderung des Artikels 44 § 2 Nr. 3 wird 
sichergestellt, daß die in den aufgeführten Artikeln 
behandelten Änderungen zum 1. Januar 1977 wirk-
sam werden. 
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III. Finanzielle Auswirkungen der Beschlüsse des Haushaltsausschusses 
zum Haushaltsstrukturgesetz 

(+) = Verbesserung, (-) = Verschlechterung gegenüber Regierungsvorlage 

Bund Länder/Gemeinden 
Artikel/ 

Nr. 
Kurzbezeichnung 1976 1977 1978  1979 1976 1977  1978 1979 

- in Millionen DM - 

1, 	3 Streichung der sogenannten Regel- 
§ 2 a beförderung, Stellenanteile im 

Eingangs- und 1. Beförderungs- 
amt 35 : 65 v. H.; Umwandlung 
jeder 2. Planstelle des 1. Beför- 
derungsamtes in eine Planstelle 
des Eingangsamtes 	 - 9,5 - 20,5 - 35,5 - 40,0 - 12,0 - 24,0 - 46,0 - 46,0 

1, 	§ 2 Belassung der Gleichstellung der 
Ledigen, die bereits 40 Jahre alt 
sind, mit den Verheirateten im 
Ortszuschlag 	  -2,5 -4,5 -4,5 -4,5 -8,5 - 14,5 - 14,5 -14,5 

1, 	8 a Harmonisierung des Ehegattenbe- 
standteils im Ortszuschlag in al- 
len Tarifklassen auf 90 DM 	 + 26,0 + 26,0 + 26,0 + 26,0 +105,0 +105,0 +105,0 + 105,0 

3, 	1 Altersgrenze für Schwerbehinderte 
u. a. verbleiben nach bisherigem 

Recht 	  

3, 	§ 2 Nichterfassung der bis zum 31. De- 
u. a. zember 1975 Beförderten von der 

Wiederanwendung des § 109 
BBG 	  -0,1 - - - -0,1 - - - 

7, 	1 Ausgleich fünffach statt dreifach 
u. a. bei Polizei, Soldaten und Flug- 

lotsen 	  -0,2 -2,0 -1,8 -1,6 -0,1 -1,2 -1,1 -1,0 

9, 	§ 1 a Keine Verlängerung der besonde- 
ren Altersgrenzen für Soldaten, 
die bis 11. September 1975 Mit- 
teilung über vorzeitige Zurruhe- 
setzung erhalten haben, sofern 
neues Recht zu unzumutbarer 
Härte führen würde ( 1/4 der Be- 
troffenen) 	  - 12,0 - - - - - - - 

17, 5 und 7 Einkommensgrenze 750 DM für 
u. a. Kindergeldanspruch bei Kindern 

in Ausbildung (Einsparungen im 
Ortszuschlag) ; 	wegen 	Besitz- 
standsregelung volle Auswirkun- 
gen ab 1980 mit etwa 8 Millio- 
nen DM (Bund) bzw. 32 Millio- 
nen DM (Länder und Gemein- 
den) 	  - +2,0 +4,0 +6,0 - +8,0 + 15,0 + 22,0 

17, 5 bis 7 Anrechnung von Einkommen bzw 	 
§ 2 Übergangsgeld (750 DM) 	oder 
§ 3 Unterhaltsgeld (580 DM) eines in 
§ 5 Ausbildung befindlichen Kindes 

auf die Kinderzuschläge 	 +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 
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Bund Länder/Gemeinden 
Artikel/ 

Nr. Kurzbezeichnung 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 	1979 

- in Millionen DM - 

20, 5 a Ausschluß der Förderung von Fort- 
und 8 bildung/Umschulung bei über- 

wiegend betrieblichem Interesse +4,0 +8,0 +9,0 + 10,0 - - - - 

20, 22 Regelung der Zumutbarkeit bei Ar- 
beitsaufnahme (AFG) 	 +3,0 +6,0 +7,0 +8,0 - - - - 

20 c Ausschluß von Sozialhilfe bei 
grundsätzlich bestehenden An- 
spruch auf Förderung nach AFG 
oder BAföG 	  - - - - + 30,0 + 32,0 -f 34,0 + 37,0 

22, 1 a Anrechnung von Unterkunftsko- 
2 sten und 	häuslicher Ersparnis 
3 a auf Erholungsfürsorgeleistun- 
4 gen; weitergehende Einschrän- 

kung der Leistungsvoraussetzun- 
gen für Witwen- und Waisen- 
beihilfen u. a. 	  +2,4 +2,4 +2,5 +2,5 +0,9 +0,4 +0,8 +1,3 

24 Streichung der Artikel zu Lasten- 
27 ausgleichsgesetz und Flüchtlings- 

hilfegesetz 	  - -1,7 -1,5 -1,5 - - - - 

26 Verlängerung der Antragsfrist auf 
28 fünf Jahre nach Eintreffen des 
29 Berechtigten im Geltungsbereich 
30 des Bundesversorgungs-, Repa- 
31 rationsschäden-, Allgemeinen 

Kriegsfolgen-, Häftlingshilfe-, 
Kriegsgefangenenentschädigung-, 
Bundesvertriebenen- und Besat- 
zungsschäden-Abgeltungsgeset- 
zes 	  - -3,3 -3,5 -3,5 - -1,0 -1,0 -1,0 

36, 1 Herabsetzung des Prämiensatzes 
von 20 v. H. auf 14 v. H. (statt 
15 v. H. gemäß Regierungsvor- 
lage) 	  - + 10,0 + 50,0 + 60,0 - - - - 

40, Festlegung des Körperschaftsteuer- 
satzes auf 45 v. H. (statt 46 v. H.) 

2 aa bei Sparkassen 	  -9,0 -11,0 -0,0 +3,0 - 13,0 -17,0 -6,0 -2,0 
bei Staatsbanken 	 -9,0 -7,0 -2,0 -3,0 -11,0 -9,0 -4,0 -5,0 

2 bb 42 v. H. (statt 46 v. H.) bei Kredit- 
genossenschaften und Zentral- 
kassen 	  - 26,0 - 31,0 - 20,0 - 16,0 - 28,0 - 35,0 - 25,0 - 21,0 

44/45 v. H. (statt 46 v. H.) für lang- 
fristige Kreditgeschäfte 	 -7,0 -2,0 -0,0 +5,0 -8,0 -4,0 -3,0 +2,0 

- beim Bund jeweils einschließ- 
lich Ergänzungsabgabe - 
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Bund Länder/Gemeinden 

Artikel/ 
Nr. Kurzbezeichnung 1976 1977  1978 1979 1976 1977 1978 1979 

— in Millionen DM — 

40 bis 42 Festlegung des Körperschaftsteu- 
ersatzes für BHW und andere 
Organe der staatlichen Woh- 
nungsbaupolitik auf 45 v. H. 
(statt 46 v. H.) — einschließlich 
Ergänzungsabgabe — sowie Ab- 
bau der Steuervergünstigung bei 
der Gewerbe- und Vermögen- 
steuer für die gleichen Institute — 20,0 — 19,0 — 17,0 — 15,0 — 35,0 — 34,0 — 30,0 — 32,0 

42 b, 	1 Einkommensgrenze von 750 DM 
für Auszubildende im Kinder- 
geldgesetz 	  — +100,0 +100,0 +100,0 — + 15,0 + 15,0 + 15,0 

2 Einsparung von Verwaltungsko- 
sten durch Beibehaltung der 
Zahlungswege; die Beibehaltung 
der Zahllast ab 1977 mit 1,5 Mrd. 
DM wird nicht als Strukturmaß- 
nahme erfaßt 	  - — — — — 

Summe  Veränderungen 	 — 58,6 + 53,7 +114,0 +136,7 + 20,5 + 21,0 + 39,5 + 60,1 

Bonn, den 4. November 1975 

Schröder (Lüneburg) 

Berichterstatter 

Dr. von Bülow 

Berichterstatter 


